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Was sind Biostimulanzien?

„Ein Pflanzen-Biostimulans ist ein EU-Düngeprodukt, das dazu dient, pflanzliche 
Ernährungsprozesse unabhängig vom Nährstoffgehalt des Produkts zu stimulieren, wobei 
ausschließlich auf die Verbesserung eines oder mehrerer der folgenden Merkmale der 
Pflanze oder der Rhizosphäre der Pflanze abgezielt wird: 

• Effizienz der Nährstoffverwertung, 

• Toleranz gegenüber abiotischem Stress, 

• Qualitätsmerkmale oder 

• Verfügbarkeit von im Boden oder in der Rhizosphäre enthaltenen Nährstoffen.“ 

Produktfunktionskategorie (PFC) 6: „Pflanzen-Biostimulans“ 
EU-Düngeprodukte-Verordnung (EU) Nr. 2019/1009, Anhang 1, Teil II 
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Was sind mikrobielle Biostimulanzien?

https://www.fibl.org/de/shop/1417-mikobielle-biostimulanzien
Bild: Ida Romano, FiBL

https://www.fibl.org/de/shop/1417-mikobielle-biostimulanzien
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Was ist der Nutzen von Biostimulanzien?

Biostimulanzien

• fördern das Wurzelwachstum

• erschliessen den Wurzelraum

• verbessern die Bodenstruktur

• ändern den pH-Wert

• schliessen Bodenphosphat auf

• fixieren Stickstoff durch Rhizobien

• steigern die Abwehrkraft der Kulturen

Arbuskuläre Mykorrhizapilze (AMF) sind Symbionten
und gehen Verbindung mit den Wurzeln 
von mehr als 80 % aller Landpflanzen ein. 

Bilder: Sarah Symnaczik, FiBL



5

Biostimulanzien im Gartenbau

vereinfachte Ausbringungsmöglichkeit

durch Bewässerung, 

kontrollierbare Umweltbedingungen

Erzeugung von hochwertigen und 

ertragreichen Kulturen

Einsatz von Wachstumssubstraten frei von 

geeigneten Mikroorganismen

starke Spezialisierung der Kulturen, 

Anwendung intensiver Anbaumethoden,  

Verlust der Bodenfruchtbarkeit
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Biostimulanzien in Studien 
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Biostimulanzien in Versuchen

Bild: Christine Arnken, FiBL
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CH – Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV)

• Die Schweizer Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (PSMV) 
ist mit der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 harmonisiert, die die Vermarktung dieser 
Produkte in der EU regelt.

• Für Pflanzenschutzmittel besteht grundsätzlich eine Zulassungspflicht. 

• Um Pflanzenschädlinge und –krankheiten zu bekämpfen, sind die in Pflanzenschutzmitteln 
verwendeten Wirkstoffe biologisch aktiv. Alle diese Substanzen können daher 
Nebenwirkungen auf Nichtzielorganismen haben, die bekannt sein müssen, bevor ein 
Produkt bewilligt wird.

• Diese Risiken sind jedoch bei einigen Substanzen nur sehr gering. Diese sogenannten 
Grundstoffe werden in der Pflanzenschutzmittelverordnung separat geregelt. 

Produkte, die ausschliesslich solche Grundstoffe enthalten, 

unterliegen nicht der Zulassungspflicht und müssen lediglich 

bei der Zulassungsstelle gemeldet werden.
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Grundstoffe

Grundstoff: Wirkstoff, der die Anforderungen nach Artikel 10a erfüllt; 

Art. 10a Ein Grundstoff wird genehmigt, wenn er: 

• a. kein bedenklicher Stoff ist; 

• b. keine Störungen des Hormonsystems und keine neurotoxischen oder immun-toxischen 
Wirkungen auslösen kann; 

• c. nicht in erster Linie für den Pflanzenschutz verwendet wird, aber dennoch für den 
Pflanzenschutz von Nutzen ist, entweder unmittelbar oder in einem Produkt, das aus dem 
Grundstoff und einem einfachen Verdünnungsmittel besteht; und 

• d. weder eine unmittelbare oder verzögerte schädigende Wirkung auf die Gesundheit von 
Mensch oder Tier noch eine unannehmbare Wirkung auf die Umwelt hat. 
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Grundstoffe

• Natriumhydrogencarbonat

• Schachtelhalmextrakt

• Sonnenblumenöl

• Talkum

• Weidenextrakt

• Zwiebelöl

• Brennnesselextrakt

• Calciumhydroxid

• Chitosanhydrochlorid

• Diammoniumphosphat

• Essig, Wein, Obstessig/Weinessig

• Fruktose

• Lecithine

• Molke
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CH – Dünger-Verordnung (DüV)

• Art. 5 Begriffe 

• 1 Dünger sind Stoffe, die der Pflanzenernährung dienen.

• 2 Als Dünger im Sinne dieser Verordnung gelten: 

• …

• f. Zusätze zu Düngern: Erzeugnisse, welche die Eigenschaften oder die Wirkung von Düngern verbessern oder ihre 
Anwendung erleichtern; 

• g. Kompostierungsmittel: Erzeugnisse, welche das Verrotten organischer Ab-fälle fördern; 

• h. Bodenverbesserungsmittel: Erzeugnisse, welche die Eigenschaften des Bodens verbessern; 

• i. Kulturen von Mikroorganismen zur Behandlung von Böden, Saatgut oder Pflanzen: Erzeugnisse, welche die Entwicklung 
landwirtschaftlicher Nutzpflanzen fördern, indem sie vermehrt Nährstoffe zur Verfügung stellen oder symbiotische 
Leistungen erbringen; 

• j. sonstige Erzeugnisse pflanzlichen, tierischen, mikrobiellen oder mineralischen Ursprungs, die der Pflanzenernährung 
dienen und nicht einer Definition dieser Verordnung entsprechen, wie Algenprodukte; 

• k. Mischungen der Erzeugnisse nach den Buchstaben a–j; 

• l. Mittel zur Beeinflussung biologischer Vorgänge im Boden: Erzeugnisse, welche die Umwandlungsvorgänge von 
Nährstoffen oder deren Freisetzung durch Bodenorganismen verändern. 
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CH – Bio-Verordnung

Art. 12 Düngung

• Für die Aktivierung von Kompost oder Boden können geeignete Mittel auf der Basis von 
Mikroorganismen oder auf pflanzlicher Basis, wie z.B. biodynamische Präparate, sowie 
Gesteinsmehle verwendet werden. 
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FiBL-Betriebsmittelliste

https://www.betriebsmittelliste.ch/ https://www.fibl.org/de/shop/1032-hilfsstoffliste.html

https://www.betriebsmittelliste.ch/
https://www.fibl.org/de/shop/1032-hilfsstoffliste.html
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FiBL-Betriebsmittelliste

Kategorien und ungefähre Anzahl Produkte

30 Gesteinsmehle

80 Bodenhilfsstoffe

15 Algenextrakte

100 Pflanzenhilfsmittel (<10 Kg/ha Nährstoffe)

25 Homöopathische Zubereitungen

80 Mikroorganismenpräparate

• Aufgelistete Produkte erfüllen Anforderungen des Biolandbaus

• Wirkungsnachweis nicht vorausgesetzt (z.B. für Bodenverbesserer, Düngerzusätze oder 

Pflanzenhilfsmittel)

→Aufnahme in FiBL-Betriebsmittelliste stellt keine Anwendungsempfehlung dar
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Zugelassen für Biobetriebe

Biobetriebe dürfen ausschliesslich die in der FiBL-Betriebsmittelliste (BML) aufgeführten 
Handelsprodukte in den bezeichneten Kulturen verwenden.

Ebenfalls zugelassen sind:

• Selbst hergestellte pflanzliche Extrakte und Präparate wie Aufgüsse, Auszüge, Tees

• Grundstoffe, die der Bioverordnung entsprechen

• Saathilfsmittel (Zusätzliche zu den in der FiBL-BML aufgeführten Produkten)

• Homöopathische Präparate in einer Potenzierung von D6 oder höher

• Betriebsspezifische Dünger- und Substratmischungen (Einzelkomponenten aus 
der Betriebsmittelliste, Ausnahmen sind mineralische Stoffe und unbehandelte pflanzliche 
Materialien; rückverfolgbar)

• …
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Schachtelhalm-, Brennnessel-, Weidenextrakt 

Kategorie Pflanzenschutzmittel (Pflanzenschutzwirkung)

Anmeldung FiBL 

Anmeldung BLW

• Notwendig, bei Hinweis auf Pflanzenschutzwirkung

• Anforderungen der Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) für Grundstoffe

• Etikettierung: Vorschriftsgemäss. Hinweise auf die in PSMV genannten 
Pflanzenschutzwirkungen erlaubt.
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Schachtelhalm-, Brennnessel-, Weidenextrakt 

Dünger (pflanzenstärkende Wirkung)

Anmeldung FiBL 

Anmeldung / Bewilligung BLW 

• Nicht notwendig, wenn Nährstoffgehalt <0,1% und tiefer Gehalt an org. Material 

• Notwendig, wenn Produkt einem Dünger-Typ der Düngerbuchverordnung (DüBV) 
entspricht (für Pflanzenextrakte: Kategorie 940 «organische Dünger» relevant)

• Notwendig, falls Produkt zwar keiner Kategorie der Düngerverordnung (DüV) entspricht, 
aber Nährstoffe in nennenswerten Mengen enthält

• Etikettierung: Produkte, welche nicht unter die Düngerverordnung (DüV) fallen, 
dürfen nicht als Dünger bezeichnet werden!

• Etikettierung: Es dürfen keine Hinweise auf Pflanzenschutzwirkungen gemacht werden!
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Übrige Pflanzenextrakte

Kategorie Dünger (pflanzenstärkende Wirkung) 

Anmeldung FiBL 

Anmeldung BLW

• Notwendig, da nicht als Grundstoffe für Pflanzenschutz gelistet

• Etikettierung: Vorschriftsgemäss. Keine Hinweise auf Pflanzenschutzwirkungen.
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Einsatz selbst hergestellter Pflanzenextrakte

Gestützt auf die Bio-Verordnung, sind auf 

der Betriebsmittelliste des FiBL «Selbst 

hergestellte pflanzliche Extrakte wie 

Aufgüsse, Auszüge und Tee» zugelassen. 

Auch sind «biologisch-dynamische 

Präparate» erlaubt. Landwirtschaftliche 

Erzeugnisse, die aus Pflanzen stammen, 

welche mit selbst hergestellten Extrakten 

behandelt worden sind, können ohne 

Einschränkungen als Bio (respektive Knospe 

oder Demeter) vermarktet werden.
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Einsatz zugekaufter Pflanzenextrakte

Pflanzliche Extrakte, die als 
Pflanzenschutzmittel eingeteilt sind

Beispiele: Pyrethrumextrakt, Quassia, Neem, 

Fenchel- und Rapsöl. 

Um diese Produkte als Pflanzenschutzmittel 

anerkennen zu lassen und um ihr 

Anwendungsgebiet festzulegen, müssen sie 

durch das BLW bewilligt werden. Dies stellt ein 

langes und teures Verfahren dar. 

Pflanzliche Extrakte unterstehen der Verordnung 

über das Inverkehrbringen von 

Pflanzenschutzmitteln (PSMV).

Pflanzliche Extrakte, die eingeteilt 
sind als «Dünger» im Unterkapitel 
«Zusätze» und «Pflanzenhilfsmittel»

Diese Produkte zeigen eine mehr oder weniger 

ausgeprägte Wirkung gegen Insekten oder 

Krankheiten. Es ist allerdings streng verboten 

diese Wirkung hervor zu heben und damit zu 

werben (Prospekt, Gebrauchsanleitung, 

Internetseite). Hingegen ist zum Beispiel erlaubt, 

diese Produkte als «pflanzenstärkend» zu 

deklarieren. 

Damit pflanzliche Extrakte als Dünger anerkannt 

werden, müssen sie zuerst durch das BLW 

bewilligt und registriert werden. 
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Bio Suisse Richtlinien
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Merkblatt Mikroorganismen

Ein Gesuch um Bewilligung für das Inverkehrbringen eines Düngers, dem Mikroorganismen zugesetzt wurden, 
muss folgende Informationen enthalten:

• Handelt es sich um einen natürlichen Organismus oder einen gentechnisch veränderten Organismus (GVO)?

• Vollständiger Name, taxonomische Einordnung und Stammbezeichnung (z.B. ATTC)

• Quelle des Organismus (Ausgangsmaterial, Isolationsort, Firma, Labor, Publikationen, etc.)

• Gehalt des Mikroorganismus in Kolonie bildenden Einheiten (KBE) in KBE/g oder KBE/ml

• Einstufung des Organismus in eine Gruppe gemäss Einschliessungsverordnung (ESV)

• Herstellungsverfahren des Mikroorganismus 
(Wie wird er in der benötigten Menge wachsen gelassen? Qualitätssicherung: Wie wird im 
Produktionsprozess sichergestellt, dass keine pathogenen Organismen enthalten sind?)

• Antibiogramm bei Bakterien: Mikroorganismen dürfen keine mehrfachen Resistenzen gegenüber 
therapeutischen Antibiotikaklassen aufweisen.

• Beleg/Dokumentation, dass die Mikroorganismen einen positiven Effekt auf die Pflanzenernährung haben
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FiBL-Studie Mikroorganismenpräparate in Mais
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Phytosanitäre Wirkung von Kompost

Qualitätskompost 

• fördert mikrobielle Aktivität und 
erhöht Nährstoffverfügbarkeit

• Verbessert Pflanzengesundheit 
durch suppressive Wirkung
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Bodenmikroorganismen als Düngungsmotor 
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Bioboden besser bei Trockenheit
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Effekte der Bewirtschaftung auf die Bodenmikroorganismen

Meta-Analyse mit 56 Studien und insgesamt
149 Paarvergleichen (weltweit)

• Bodenmikroorganismen sind essentiell für den Boden 
und die Aufrechterhaltung von 
Ökosystemdienstleistungen.

• Biologisch bewirtschaftete Böden enthalten im 
Durchschnitt 59 Prozent mehr Biomasse aus 
Mikroorganismen, und die Kleinstlebewesen sind bis zu 
84 Prozent aktiver als in konventionell bewirtschafteten 
Böden. 

• Organische Dünger, eine vielfältige Fruchtfolge und 
Leguminosen in der Fruchtfolge wirken sich ebenfalls 
positiv auf die Häufigkeit und Aktivität von 
Bodenmikroben aus.

• Anwendung mikrobieller Präparate kann sich positiv 
auswirken, aber die Effektivität der Präparate ist stark 
abhängig von Präparat, Bodeneigenschaften, Kultur, 
Klima. (Produktempfehlungen sind schwierig!)

Lori et al. (2017)
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Fazit

• Biostimulanzien sind rechtlich definiert.

• Biostimulanzien können helfen, Ertrag und Qualität zu verbessern.

• Die Vorhersage der Wirksamkeit mikrobieller Biostimulanzien bleibt schwierig.
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FiBL-Publikation: Mikrobielle Biostimulanzien

https://www.fibl.org/de/shop/1417-mikobielle-biostimulanzien



30

FiBL-Publikationen: Produktion Biozierpflanzen

• Anbau und Absatz von 
Biozierpflanzen (Nr. 1572)

• Pflanzenschutz im Bio-
Zierpflanzenbau (Nr. 1573)

• Recycelbare Plastiktöpfe
(Nr. 1195/1213)

• Torfreduktion
Empfehlungen für den produzierenden Gartenbau 

(Nr. 2505 /1294)

www.shop.fibl.org

http://www.shop.fibl.org/
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FiBL-Publikationen: Privatgärten

• FiBL Positivlistehttps://www.betriebsmittelliste.ch/ https://www.biologisch-gaertnern.ch/wissen.html/

https://www.betriebsmittelliste.ch/
https://www.betriebsmittelliste.ch/
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Kontakt

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL
Ackerstrasse 113, Postfach 219
5070 Frick
Schweiz

Telefon +41 62 865 72 72
Fax +41 62 865 72 73

info.suisse@fibl.org
www.fibl.org
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FiBL online

www.fibl.org

fiblfilm @fiblorg

@FiBLaktuell linkedin.com/company/fibl

www.bioaktuell.ch

https://www.youtube.com/user/fiblfilm
https://www.facebook.com/FiBLaktuell
https://www.linkedin.com/company/fibl-en
http://www.fibl.org/
http://www.bioaktuell.ch/
http://www.fibl.org/
https://www.youtube.com/user/fiblfilm
https://twitter.com/fiblorg
https://www.facebook.com/FiBLaktuell
https://www.linkedin.com/company/fibl-en
http://www.bioaktuell.ch/
https://twitter.com/fiblorg

